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Verhalten im Notfall
Ruhe bewahren
1. Alarm melden	

Notalldienste informieren: Tel. 112	
	 WER meldet?	
	 WAS ist passiert?	
	 WO ist es passiert?	
	 Sind Menschen in Gefahr?	

	 •	 Betriebsleitung informieren

	

2. Sofortmaßnahmen

	 •	 Anweisungen beachten
	 •	 Gefahrenstellen absichern
	 •	 Erste Hilfe leisten
	 •	 Gefahr bekämpfen
	 •	 Verletzte nicht allein lassen

3. In Sicherheit bringen	

	 •	 Sammelplatz aufsuchen
	 •	 Gefährdete Personen warnen
	 •	 Hilflose Personen mitnehmen
	 •	 Fluchtwegen folgen
	 •	 Türen/Fenster schließen
	 •	 Keinen Aufzug benutzen

SICHERHEITSHINWEISE
Besuchergruppen im 
HBR Werk Heilbronn
Besuchergruppen unter 18 Jahren
dürfen das Gelände nur in Begleitung Erwachsener betreten. 
Faustregel: Pro 10 Schutzbefohlene ist mindestens ein verant-
wortlicher Begleiter erforderlich.

HBR-Werkspersonal
Besuchergruppen dürfen sich auf dem Werksgelände nur in Be-
gleitung autorisierten HBR-Werkspersonals bewegen.

Festes Schuhwerk erforderlich
Bitte nur geschlossene Schuhe tragen –  
keine Sandalen oder seitlich offenen Schuhe.

Helmpflicht
Auf dem gesamten Gelände der HBR ist das 
Tragen eines Helms verpflichtend. Dieser wird 
vor Ort zur Verfügung gestellt. Für Kindergarten- 
und Grundschulgruppen empfehlen wir, einen 
gut sitzenden Fahrradhelm mitzubringen.

Warnwestenpflicht
Auf dem gesamten Gelände der HBR muss eine 
Warnweste getragen werden. Diese wird vor Ort 
zur Verfügung gestellt.



Grundregeln
Maximales Gesamtgewicht
Der Radlader belädt das Fahrzeug nur bis zum zulässigen
Gesamtgewicht.

Verantwortung des Kunden
Der Kunde muss das tatsächliche Gewicht seines Fahrzeugs
korrekt angeben. Kosten oder Schäden durch Falschangaben 
trägt der Kunde.

Haftungsausschluss
Für Schäden oder Verschmutzungen bei Beladung und Entladung
wird keine Haftung übernommen.

Verkehrstüchtigkeit
Das Waagepersonal darf nicht verkehrstüchtige Fahrzeuge
zurückweisen oder die Beladung/Entladung verweigern.

Bitte an der Waage
anmelden und den
Anweisungen des
Personals folgen.

Anlagen können
automatisch star-
ten. Auf Warn-
signale achten!

Selbstabholer bitte 
das Fahrzeug auf 
ausgewiesenen 
Flächen abstellen.

Achtung 
Werksverkehr

Sicherheitshelm
tragen

Kein Winterdienst 
– Rutsch- und 
Stolpergefahr

Schutzbrille
tragen*

Max. Geschwindig-
keit 20 km/h. Auf 
dem Betriebsge-
lände gilt die StVo.

Warnweste
tragen

Betreten des Gelän-
des für Unbefugte 
verboten!

Sicherheits-
schuhe tragen

Der Konsum 
von Alkohol oder 
Drogen ist auf dem 
gesamten Gelände 
untersagt!

Bei Feuer:
Sammelstelle 
aufsuchen

Unter 18 J.: Fahr-
zeug nur mit er-
wachsener Beglei-
tung verlassen.

Verladung

Eigenes Risiko
Das Betreten und Befahren des Betriebsgeländes erfolgt auf
eigene Gefahr.

Haftungsausschluss
Für Unfälle oder Schäden wird keine Haftung übernommen, es sei
denn, es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vor.

Verursacherhaftung
Fahr- und Begleitpersonal haftet für selbst verursachte Schäden,
ggf. auch deren Arbeitgeber oder Auftraggeber.

Haftung

* Tragepflicht in ausgewiesenen Bereichen

Kontakt
HBR Werk Heilbronn
Heilbronner Baustoff-Recycling GmbH & Co. KG
Albertistraße 28
74076 Heilbronn
07131 163059
Betriebsleitung +49 160 90671529

hbr@hbr-heilbronn.de
hbr-heilbronn.de

bmk Zentralwerk Talheim
Robert-Bopp-Straße 2
74388 Talheim
07133 186 0

zentrale@bmkgruppe.com
bmkgruppe.com

Sicherheitshinweise
Fremdfirmen
Für Fremdfirmen in den Werken der bmk Gruppe gelten
folgende Sicherheitshinweise:

Ansagen befolgen
Den Anweisungen des Werkspersonal ist zwingend Folge zu 
leisten.

Jährliche Sicherheitsunterweisung
Fremdfirmen sind einmal im Jahr durch das Werkspersonal zu 
unterweisen.

An- und Abmeldung am Standort
Vor Betreten des Geländes müssen sich Fremdfirmen im Büro 
oder an der Waage anmelden. Nach Abschluss der Arbeiten ist 
eine Abmeldung an gleicher Stelle erforderlich.

PSA ist Pflicht
Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist für alle 
Fremdfirmen verpflichtend.

Die Fremdfirmenrichtlinie ist bindend.


